
 
 

Corona-Update des Bildungsdirektors 
 
28.2.2022 
 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

 

das bisherige Modell zum ortsungebundenen Unterricht ist nach den Vorgaben des 

Bildungsministeriums gefallen. Aufgrund dringender Empfehlung der Gesundheitsbehörde 

und in Abstimmung mit dem BMBWF konnten wir inzwischen aber für Tirol folgende Regelung 

festlegen. 

 

1. Für alle Schulen – Neuregelung zum ortsungebundenen Unterricht: 

 

Ab Dienstag, dem 1. März 2022, gilt folgende neue Regelung: 

 

Sollten Sie innerhalb von 2 Kalendertagen in einer oder mehreren Klasse(n) jeweils 3 

oder mehr PCR-bestätigte positive Schülerinnen und Schüler haben, müssen Sie eine 

Meldung bezüglich ortsungebundenem Unterricht für die betroffene(n) Klasse(n) 

direkt an die Krima-Adresse (krima@bildung-tirol.gv.at) der Bildungsdirektion 

richten. 

 

Diese verpflichtende Meldung muss enthalten: 

- den Betreff „Meldung bezüglich ortsungebundenem Unterricht“, 

- die Schulkennzahl, 

- die betroffene(n) Klasse(n), 

- die Anzahl der PCR-bestätigten positiven Schüler/innen in der/den Klasse(n).  

Bitte beschränken Sie sich auf diese Angaben und verzichten Sie auf Erklärungen der 

näheren Umstände. Das hilft Ihnen und uns, wertvolle Arbeitszeit zu sparen. 

Wenn aus der Meldung alles Benötigte eindeutig hervorgeht, erhalten Sie keine 

Rückmeldung durch das Krima-Team, aber natürlich in weiterer Folge die 

diesbezügliche Verordnung. 

Sollten Sie Fragen haben, werden diese selbstverständlich beantwortet. 

 

- Ab der Meldung können Sie bereits die Eltern informieren, dass in der/den 

betreffenden Klasse(n) auf Distance Learning umgestellt wird. 

- Die Maßnahme gilt dann für 5 Kalendertage und betrifft alle Schülerinnen und 

Schüler (auch geimpfte und genesene) der Klasse(n). 

- Die Bildungsdirektion übermittelt Ihnen entsprechend dem nachstehend 

geschilderten zeitlichen Ablauf eine diesbezügliche Verordnung. 

 

Zeitlicher Ablauf 

- Die Meldung muss im Normalfall von Montag bis Donnerstag bis spätestens 14:00 

Uhr bzw. am Freitag bis spätestens 12:00 Uhr bei der Krima-Adresse einlangen. Sie 
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erhalten dann noch am gleichen Tag die Verordnung der Bildungsdirektion, mit der 

ab dem darauffolgenden Tag der ortsungebundene Unterricht für die Dauer von 5 

Kalendertagen angeordnet wird. 

o Sonderregelung für den Faschingsdienstag, den 1. März 2022: 

Meldungen müssen bitte ausnahmsweise schon bis 12:00 Uhr einlangen. 

- Sollten Sie von Montag bis Donnerstag die Meldung erst nach 14:00 Uhr abgeben 

können, gilt der ortsungebundene Unterricht ebenfalls bereits ab dem 

darauffolgenden Tag. In diesem Fall erhalten Sie aber die Verordnung erst am 

nächsten Tag zugesandt. 

- Für das Wochenende gilt (als besonderer Service der Bildungsdirektion): 

o Trifft die Meldung am Freitag nach 12:00 Uhr ein, erhalten Sie die Verordnung 

am Montag übermittelt, die 5-Tages-Frist wird aber schon ab dem Samstag 

berechnet und läuft bis Mittwoch. 

o Trifft die Meldung im Laufe des Samstags ein, erhalten Sie die Verordnung am 

Montag übermittelt, die 5-Tages-Frist wird aber schon ab dem Sonntag 

berechnet und läuft bis Donnerstag. 

o Trifft die Meldung im Laufe des Sonntags ein, erhalten Sie die Verordnung am 

Montag übermittelt, die 5-Tages-Frist wird aber schon ab dem Montag 

berechnet und läuft bis Freitag. 

 

2. Für alle Schulen – Weiterhin Einmeldung positiver PCR- und Antigen-Fälle: 

 

Bitte geben Sie weiterhin Meldungen positiver PCR- und Antigen-Tests über die neue 

Anwendung im Portal Tirol (https://portal.tirol.gv.at) ein, und zwar ausschließlich die 

Ergebnisse der in der Schule durchgeführten Tests. 

Außerhalb der Schule aufgetretene positive Fälle sind weiterhin nicht an das 

Coronazentrum zu melden. 

Klassenlisten müssen an das Coronazentrum nicht übermittelt werden, es sei denn, 

sie werden vom Coronazentrum in besonderen Fällen angefordert. 

 

Die Notwendigkeit der Einmeldung der benötigten Daten an das Labor bleibt nach 

positiven PCR-Tests, die in der Schule durchgeführt wurden, ebenfalls weiterhin 

aufrecht. 

 

Bei den täglichen Erhebungen von FI Mag. Helmut Hammerl mit den Online-

Formularen geben Sie bitte weiterhin die Anzahl aller infizierten Personen an. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Paul Gappmaier 

Bildungsdirektor 
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